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Sohns ausgeschlossen / und der Vatter allein hierbey zuqelas-
sen werden solle. Und was Wir diß Orts vom Vattern ge¬ordnet haben / wollen Wir von dem gantzcn Männlichen Stam-
men W aufsteigender und dessen Ooncurrenx Männli¬
chen Stammens verstanden ; und darmit auch die An-Frau/und
höhere Q,,äu8 mit der Weiblichen ! .^ an solcher Erbschaft
ausgeschlossen haben.

§ . X.
3m Fall aber eine Tochter vom Herren - und Ritter - Stand

ohne nachlassenden Oescenäcnten dieses Zeitliche segnet / so er¬bet der satter/und Mutter/nach denen in diesem Titul anfangs
gesetzten Ordnungen / ohne Znterschicd des Männ - oder Weibli-
chen Oeschlechts ; und also auch von denen weiteren Orsäidus
zu verstehen.

er WechsleBitul.
Vann und wie einer zu feiner n6o-

xeirten oder angewünfchkcn Winder Urbschaft

Hanns/
Natürlicher

Vatter.

Andre /
anwünL
scheuder
Vatter.

natürliche
Mutter.

Ernst/ augc:
wnnschter
Sohn des

Andre / und
Erb-Iasser.

l.
!Ann jemand / der von einem Fremden / so ihme mikcmcr -^ lutS - Freundschaft beygethan / an Kinds

statt aufgenohmen worden / ohne eheliche Leibs
..

- " - Erben »nt < od abgehet / und neben seinen Eltcrr
auch den anwunschcnden Vatter verlast / solle dessen Erbschafdenen naturstchen Ettren zufallen / und der Anwünschende hievon gantzlich ausgeschlossen werden.

Lxempel.

All-D
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Allda erben die natürliche Eltern Hanns / und Anna ; und

wird der anwünschende Vattcr völlig ausgeschlossen.
§ . l l-

Wann aber jemand von seinem Bäuerlich - oder Mütterli¬
chen An -Herrn an Kindö -statt aufgenohmen worden / solle des¬
sen Verlaffenschast dem anwünschenden / und nicht denen natür¬
lichen Eltern zustehen.

Lxempel.

/

''Paul / ange^
wünschtet
Sohn des

Simon/und
Erblasser.

Hier erbt der Simon / und wird der natürliche Vatter aus¬

geschlossen. m
^k .>, ein ^ rrosaru8 abstirbt / und weder Kinder / na¬

türliche Eltern / noch Geschwistern / oder Geschwister- Klnder

von bccdcn Banden ; wol aber den ^ rro^ wrem hmterlast/
in dcüen Bäuerlichen Gewalt er bis in Tod verblieben / und

Zugleich seine vogtbare Jahr erreichet hat / so soll ihn der MM/

so Ihn arroMt / allein erben ; und alle andere etwann vorhan-
dene weitere Befrcundte ausgeschlossen werden . Stürbe er aber

in unvogtbaren Jahren / so wird der von d Erb.

schast ausgeschlossen / und die näheste Blutsverwandt z g

lassen.



- - — «- —

Lxem ^el.

Hier erbt der Lucas den Michael allein / im Fall er bis
in den Tod in des ^ rro^ roris Väterlichen Gewalt verbliben/
und zugleich seine vogtbare Jahr erreichet hat : fturbe der
Michael aber in unvogtbaren Jahren / wurde der Lucas von
denen nähest - lebenden Befreundtcn ausgeschlossen.

§ . I V.
»--

Dafern aber ein solcher ^ rroZaeus neben seinem ^ rroZ^to-
re auch zwey -bändige Geschwistern / oder neben zwey -bändigen
Geschwistern auch Gcschwister -Kinder vcrliesse / so solle der ^ r-
roA-nor mit ihnen zu gleichen Theilcn in die Häupter erben.

Lxem-



Lxemvel.

Allda erbender Peter/Andre/und Ferdinand zu gleichen
Theilen.

er Webende Wtul.
b / und wie die Ulkern zu

un-ehelichen Kindern Erbschaft zuzulassen.
§ . i.

H^ MLcichwie Wir oben in dem Vierten Titul § . I. dieser
MWUE nige Kinder/welche aus Blut-Schand / Ehe-Bruch

und dergleichen in Rechten verdamten Vermischunr
gen geboren seynd / von aller Vatter - und Müttcrlir

chen Erbschaft ausgeschlossen ; also wollen Wir auch viel mehr
rcrs / daß solche Eltern zu ihrer Kinder Erbschaft keines Wegs
zugelaffen werden sollen.

§. N-
Ebenermassen solle ein Vatter sein Kind / welches er mit

einer ledigen Person / die er sonst wol hätte heyraten mögen /
erzeugt / nicht erben können : Der Mutter aber / wann der
Verstorbene neben ihr keine Geschwistern hinterlassen / die Erb¬
schaft allein zustehen ; sie wäre dann Herren - oder Ritter- oder

ein
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